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Aufnahme durch:
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Aufnahmewege von Gefahrstoffen
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Nanomaterialien: Aufnahmewege und Schutzmaßnahmen

• Das Einatmen von Nanomaterialien gilt als besonders kritisch.
• Die bisher durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die 

gegen Stäube üblichen Schutzmaßnahmen auch gegenüber 
Nanomaterialien wirksam sind.

• Die Gefährdung durch die Aufnahme über die Haut und durch 
Verschlucken wird als weniger problematisch gesehen.

• Die gesunde Haut bietet einen relativ guten Schutz. 
• Das Verschlucken ist durch gezielte Hygienemaßnahmen zu  

vermeiden.
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Freisetzung von Nanomaterialien?

Auftrag eines Parkettlacks mit ZnO-Nanopartikeln als UV-Schutz:
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Untersuchungen zur Freisetzung von 
Nanopartikeln aus  Beschichtungen

Abschleifen eines Parkettbodens mit einem 
nanopartikelhaltigen Parkettlack: 
• Partikel < 100 nm werden freigesetzt
• Die zugesetzten Nanopartikel bleiben fest 

in dem dabei entstehenden Abrieb 
eingebunden und werden nicht aus der 
Matrix herausgelöst.

Quelle: M. Stintz, Technische Universität Dresden
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BekGS 527 „Hergestellte Nanomaterialien“
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• Ziel : Empfehlungen zum Schutz der Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz bei Tätigkeiten 
mit Stoffen bzw. Gemischen oder Erzeugnissen, die aus 
hergestellten Nanomaterialien bestehen bzw. solche 
enthalten, geben.



Informationsermittlung Tätigkeiten
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• Nummer 3.3. Abs. 2  der BekGS 527 
Bei der industriellen Applikation sowie der handwerklichen Verarbeitung von 
flüssigen Lacken und Farben zeigen Untersuchungen, dass die Nanopartikel 
nicht aus diesen austreten. 



Technische Schutzmaßnahmen
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• Nummer 4.4.2. Abs. 4  der BekGS 527  
…Hinweise für Schutzmaßnahmen bei der 
Verarbeitung von Lacken sind z.B. in der DGUV Regel 
109-103  oder dem DGUV Informationsblatt FB HM-
071 beschrieben…. 



Informationsermittlung Tätigkeiten
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• Nummer 3.3. Abs. 2  der BekGS 527 
Untersuchungen beim Abschleifen von Lacksystemen, 
die hergestellte Nanomaterialien enthalten, zeigen 
jedoch, dass zwar beim Schleifen Teilchen kleiner 100 
nm freigesetzt werden, die Freisetzung der dem Lack 
zugefügten Nanopartikel aus der Bindemittelmatrix 
jedoch nicht beobachtet werden konnte. 

• Bei der abtragenden Bearbeitung von Erzeugnissen, 
die biobeständige, faserförmige Nanomaterialien
enthalten, ist jedoch präventiv von einer möglichen 
Freisetzung dieser Fasern auszugehen, soweit dies 
nicht auf Grund hinreichender Erkenntnisse 
ausgeschlossen werden kann. Quelle: M. Stintz, Technische Universität Dresden



Technische Schutzmaßnahmen
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• Nummer 4.4.2. Abs. 7  der BekGS 527 
Bei der abtragenden Bearbeitung von 
Erzeugnissen, die Nanomaterialien enthalten, 
sind Maschinen und Geräte so auszuwählen 
und zu betreiben, dass möglichst wenig Staub 
freigesetzt wird. Staub emittierende Anlagen, 
Maschinen und Geräte müssen mit einer 
wirksamen Absaugung [22] versehen sein …



Fazit

Seite 12

• Nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse sind bei der 
Verarbeitung von nanomaterialhaltigen Bauprodukten die 
Schutzmaßnahmen, die aufgrund der weiteren Inhaltsstoffe und 
des Verarbeitungsverfahrens zu treffen sind, ausreichend. 

• Allerdings ist dies kontinuierlich zu überprüfen, da laufend neue 
Nanoprodukte auf den Markt kommen.
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Kennzeichnung

• Kosmetikverordnung (ab 11.07.2013):
Alle Inhaltsstoffe in der Form der Nanomaterialien müssen in der 
Liste der Inhaltsstoffe aufgeführt werden. Das Wort „Nano“ ist der 
Substanz in einer Klammer nachzustellen.

• Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung (ab 13.12.201 4):
Alle nanomaterialhaltigen Bestandteile müssen mit dem Wort 
„Nano“ in Klammern erwähnt werden.

• Biozidprodukte- Verordnung (ab 01.09.2013):                                           
Aus dem Etikett eines Biozid-Produkts muss klar hervorgehen, ob 
das Produkt Nanomaterialien enthält. Die Kennzeichnung erfolgt 
mit dem Wort „Nano“ in Klammern.
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Nanoliste der BG BAU
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Nano-Portal: http://nano.dguv.de
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Nanorama Kfz-Werkstatt 
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Nanorama Labor
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Nanorama Textil 
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Nanorama Produktion 
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Nanorama Bau 
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In WINGIS



BekGS 527: 
Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten
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• Bei Tätigkeiten mit Gemischen oder Erzeugnissen, die hergestellte 
Nanomaterialien enthalten und für die eine Freisetzung der Nanomaterialien 
ausgeschlossen werden kann, ist die Betriebsanweisung bezogen auf das 
Gemisch oder Erzeugnis ausreichend. 

• Können Nanomaterialien freigesetzt werden, muss in der Betriebsanweisung 
darauf Bezug genommen werden. 



Seite 34


